
45. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen
Gremium: Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Stadtplanung und Bauen
Sitzungstermin: Dienstag, 12.04.2011, 18:00 Uhr
Ort, Raum: Raum 405, Hegelallee, Haus 1

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der 
ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom  22.03.2011 / Feststellung der öffentlichen 
Tagesordnung

3 Überweisungen aus der 
Stadtverordnetenversammlung

3.1 Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 2 
"Geoforschungszentrum Potsdam" 
Satzungsbeschluss zur 1. Änderung
Vorlage: 11/SVV/0220

(TOP entfällt - bereits beschlossen in STVV 
11.4.11)

Oberbürgermeister, FB 
Stadtplanung und Bauordnung

3.2 Erste Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Veränderungssperre im Bereich des 
Bebauungsplans Nr. 125 "Uferzone 
Griebnitzsee" der Landeshauptstadt Potsdam
Vorlage: 11/SVV/0238

(TOP entfällt - bereits beschlossen in STVV 
11.4.2011)

Oberbürgermeister, FB 
Stadtplanung und Bauordnung
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3.3 SAN-Planung "Am Findling"
Vorlage: 11/SVV/0212

Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP

3.4 Verkehrssituation am Neuen Garten
Vorlage: 11/SVV/0235

Fraktion FDP

3.5 Ladenöffnungszeiten im Holländischen Viertel
Vorlage: 11/SVV/0242

Fraktionen FDP, CDU/ANW

3.6 Qualitäten in der Speicherstadt sichern
Vorlage: 11/SVV/0286

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

4 Mitteilungen der Verwaltung

4.1 Verständigung zur Liste der 
Vorbescheidsanträge/Bauanträge vom 
10.03.2011 bis 30.03.2011 sowie Beantwortung 
von Nachfragen aus der Sitzung vom 22.03.2011

FB Stadtplanung und Bauordnung

5 Sonstiges
(darunter Information zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Simulation i.S. Antrag 
Werbesatzung)



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0212

öffentlich
Betreff:
SAN-Planung "Am Findling"

Erstellungsdatum 08.03.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, FDP

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.04.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  X

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, vor Beantragung der Fördermittel die konkrete Planung für die 
Freiflächen- und Straßenplanung im Sanierungsgebiet „Am Findling“ im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Bauen zur Bestätigung vorzulegen. Es sind Varianten zu entwickeln, die zusätzlich zu den im 
Satzungsbeschluss formulierten Zielen den Erhalt der Straßenquerschnitte sowie des 
Natursteinpflasters ermöglichen.

gez. Nils Naber gez. Martina Engel-Fürstberger
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende
B 90/Die Grünen FDP

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung

Die Sanierungssatzung vernachlässigt die Auswirkungen eines Ausbaus der Kopernikusstraße für die 
Verkehrsströme sowie das Anliegen des Beschlusses zum Erhalt der Natursteinpflasterstraßen.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0235

öffentlich
Betreff: Verkehrssituation am neuen Garten

Erstellungsdatum 15.03.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion FDP

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.04.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen in wieweit eine Verbesserung der Verkehrssituation 
im Verkehrsdreieck der Straßen „Am neuen Garten“, „Große Weinmeisterstraße“ und „Alleestraße“ 
erzielt werden kann. 

Dabei soll auf die in der Kleinen Anfrage mit der Drucksachennummer 11/SVV/0226 hingewiesenen 
Defizite, wie zum Beispiel mögliche Temporeduzierung auf der Straße „Am neuen Garten“, die 
Radwegeführung und die beiden Lichtsignalanlagepaare, ins Besondere eingegangen werden.

Eine Berichterstattung soll im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung im 2. Quartal 2011 erfolgen.

gez. Martina Engel-Fürstberger
Fraktionsvorsitzende
Fraktion FDP

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Dieses Verkehrsdreieck unterliegt starker Verkehrsauslastung aller Verkehrsteilnehmergruppen und 
ist zudem durch Unübersichtlichkeit gekennzeichnet.

In den letzten Monaten wurden einige Veränderungen, wie die Fahrradwegemarkierung und die 
Errichtung zweier Lichtsignalanlagepaaren, durchgeführt. Diese Veränderungen werden gerade von 
schwächeren Verkehrsteilnehmern als Verschlimmbesserung wahrgenommen. Besonders in Bezug 
auf die Schulwegsicherheit zur evangelischen Grundschule hat die gefühlte Sicherheit für Eltern und 
Schüler stark abgenommen. Gleiches ist bei den Fahrradfahrern zu bemerken.

Um für alle Verkehrsteilnehmer ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, soll die Verkehrssituation 
hinsichtlich möglicher Verbessehrungen in Gesamtkontext zu bereits geplanten und umgesetzten 
Einzelmaßnahmen überprüft werden.



Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0242

öffentlich
Betreff: Ladenöffnungszeiten im Holländischen Viertel

Erstellungsdatum 18.03.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktionen FDP, CDU/ANW

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.04.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, in wieweit der gesetzlich mögliche 
Ermessensspielraum bei den Bestimmungen im Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz § 5 Absatz II 
zu den sonntäglichen Ladenöffnungszeiten dahingehend ausgeschöpft werden kann, dass im 
Holländischen Viertel die Ladenöffnung an 40 Sonntagen im Jahr gestattet wird.

Soweit das Holländische Viertel noch nicht gemäß § 5 Absatz III des Brandenburgischen 
Ladenöffnungsgesetzes als Kur-, Ausflugs- oder Erholungsort unabhängig von den Sortimentsauflagen 
von der Landesregierung dazu ermächtig wurde, an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen von 11 
Uhr bis 19 Uhr geöffnet zu sein, soll maßgeblich darauf hingewirkt werden.

gez. Martina Engel-Fürstberger Michael Schröder
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzender
Fraktion FDP Fraktion CDU/ANW

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Das Holländische Viertel in Potsdam ist eines der touristisch bekanntesten Ausflugsziele, das vor 
allem an Sonntagen durch die Ladenöffnung besonderen Reiz für Touristen und Bürger ausübt.

Die vom Land eingeforderte konsequente Umsetzung des Ladenöffnungsgesetzes, mit der Folge das 
die Geschäfte an Sonntagen im Holländischen Viertel schließen müssen, bringt erhebliche 
wirtschaftliche Schwierigkeiten für dort ansässige Ladeninhaber und verringert in großem Maße die 
touristische Attraktivität des Standortes.

Nach allgemeiner juristischer Auffassung kann in Bezug auf Potsdam ein sehr großer 
Ermessensspielraum bei der Definierung des Sortimentes erfolgen. Erlaubt sind neben Potsdam 
typischen Waren, Waren zum sofortigen Verzehr, überwiegend in der Region erzeugte oder 
verarbeitete landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte, Tabakwaren, Blumen, Zeitungen und 
Sportartikel. Überwiegend in der Region erzeugt kann dabei zum Beispiel auch bedeuten, dass 51 
Prozent des gesamten Sortiments in Brandenburg erzeugt wurden, Sportschuhe und Sportbekleidung 
stellen ebenfalls Sportartikel dar und Schokolade ist ebenfalls eine Ware zum sofortigen Verzehr.



Dringlichkeits
Antrag

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

11/SVV/0286

öffentlich
Betreff:
Qualitäten in der Speicherstadt sichern

Erstellungsdatum 05.04.2011
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.04.2011 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam  X

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die bereits verkauften Grundstücke der Speicherstadt 
mit dem Eigentümer eine Einigung zur Planungsentwicklung und erneuten Vorstellung im 
Gestaltungsrat zu erzielen.

2. Für die weiteren Grundstücksvergaben in der Speicherstadt ist ein zweistufiges Vergabeverfahren 
nach dem Vorbild der Potsdamer Mitte vorzubereiten. Die Ausschreibungen sind kleinteilig maximal 
für einen Block durchzuführen. Die Kriterien der Ausschreibung sollen sich an den Empfehlungen 
des Gestaltungsrates orientieren. Sie sind vor der Ausschreibung dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Bauen zur Bestätigung vorzustellen. Eine Vorstellung der Entwürfe im 
Gestaltungsrat muss ebenfalls vor der Vergabe der Grundstücke erfolgen. Für besonders wichtige 
Teile der Speicherstadt sind vor Vergabe der Grundstücke Wettbewerbe durchzuführen. Parallel 
dazu soll entsprechend das B-Plan-Verfahren für diese Teilbereiche fortgesetzt werden.

gez. Nils Naber
Fraktionsvorsitzender Fortsetzung des Beschlusstextes auf Seite 2

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Fortsetzung des Beschlustextes:

3. Für alle Teilbereiche ist die Pufferzonenregelung anzuwenden.
4. Die Öffentlichkeit ist angemessen zu informieren und zu beteiligen.
5. Soweit die Grundstücke in der Hand der Pro Potsdam sind, wird der OBM in seiner Eigenschaft 

als Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender beauftragt, die o.g. Zielsetzungen und die 
Verfahrensweise durchzusetzen.

6. Der SVV ist im Juni 2011 ein Bericht vorzulegen



Begründung
Mit dem vorliegenden Antrag soll gesichert werden, dass die Intentionen der bisherigen Beschlüsse 
zur Speicherstadt im Sinne der städtebaulichen Einordnung in den Landschafsraum am Fuß des 
Brauhausberges und am Ufer der Havel nicht durch die gegenwärtige Entwicklung verloren gehen. 
Die Berücksichtigung der exklusiven Lage ist nicht nur städtebaulich geboten sondern wird auch den 
Vermarktungschancen zugute kommen. Gleichzeitig soll ein urbanes Stadtquartier entstehen.

Die am 24. 3. 2011 im Gestaltungsrat vorgestellten Bauentwürfe haben das Ziel, im Mittelbereich und 
im Mühlenquartier der Speicherstadt hohe Qualität zu realisieren und der hervorragenden 
landschaftlichen und zentrumsnahen Lage Rechnung zu tragen, bisher verfehlt. Da die Vergabe von 
Grundstücken unmittelbar fortgesetzt werden soll, ist es dringlich, das weitere Verfahren aus Sicht der 
STVV festzulegen. Dazu soll der OBM autorisiert werden, die Überarbeitung der Entwürfe und 
erneute Vorstellung durchzusetzen sowie Schlussfolgerungen für das weitere Verfahren der 
Grundstücksvergabe ziehen zu können.

Die Verwaltung hat im Hauptausschuss angekündigt, für den Verkauf besonders wichtiger städtischer 
Grundstücke zukünftig ein verbessertes Verfahren anzuwenden. Das Ergebnis soll dem 
Hauptausschuss im Mai 2011 vorgestellt werden. Dass es sich bei der Speicherstadt um einen 
solchen, für die städtebauliche Entwicklung der LHP besonders wichtigen Bereich handelt, ist 
unbestreitbar. Verfahren zur Qualitätssicherung müssen aber auch für Tochterunternehmen der LHP 
zwingend vorgeschrieben werden.

“Ziel der Stadtentwicklung kann nicht allein der Verkauf mit maximaler Gewinnerzielung sein. 
Gegenstand einer nachhaltigen Stadtpolitik muss es sein, bestehende, erfolgreiche Strukturen zu 
erhalten und zu unterstützen, das Stadtbild zu wahren und die Vielgestalt der neuen alten Stadtmitte 
auch in sozialer und kultureller Hinsicht herauszustellen.“ (Mike Schubert, 2011).
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